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Das scH die vielen, die Aus al Welt IMIEe VO  - Orm und Ausna INeZU tan
ıhm pilgerten. ber vielleicht mehr noch als die Auch die Bundesregierung steht VOTr dieser
Kollegen und Diplomaten vieler Länder, die 1 Problematik. Sıe will möglicherweise C111-

tretenden Staatskrise durch eiNe Notstands-dıe schlichte Vılla ı Stadtviertel Talbije Lira-

tchH, WISSCNMN N die JUuNgCcnh Menschen Israel, gesetzgebung begegnen In dieser ol abge-
die ı den etzten Jahren den Weg diesem sehen VO  ‚} einzelnen Notstandsgesetzen, die IN1It

unpolitischen Einzelgänger tanden. eintacher Mehrheit Parlament ANSCHOMM! x i

Wieder War ON 106 begeisterungsfähige werden können und Bundestag AaNnSCHNOM-
Generatıon, die sıch hier kleinen Arbeits- inen worden sind uch iıne Eınschränkung e1iN-

kreisen und Zzu Einzelgesprächen eintand Die zelner Grundrechte und C11NC vorübergehende
wievielte Generatıion, jede 1998080 CISCHNCI Fär- Änderung der verfassungsmäßigen Verhältnisse
bung, diese letzten, die noch Bubers der Beziehung VO:  - Bund und Ländern rech-
lebendem Gespräch teilnehmen durften? tens werden. ] )as ber WAare CIN1SC Be-

Sie kamen Aaus linksgerichteten Kibbuzim. StiımmMuUNgeEN des Grundgesetzes
Und aus orthodoxen Hochschulen. Sıie kamen, Aus diesem Grund wırd den CGesetzes-
weıl S1C erfIanren wollten, WI1eC das für S1E selbst entwurf der Regierung innerhalb un: außer-
7, SC1IN hat, „dem Gemeinschaftlichen folgen halb des Parlamentes heftig protestiert. Man
Weil S1IEe Lehrer Weil S1e Rat suchten. behauptet, stelle das hohe Gut der Rechts-
Weil S16 WI1ISSCH wollten WI1e INa die Bibel heute staatlichkeit Frage, SCI1I der Schritt
versteht. Andere kamen, weıl S1IC arabische Stu- Ce1NCM totalitären Staat und bedrohe die
denten N, weil S$1e AauS Dörtern Galiläa AWürde und Freiheit der Person, ber auch die Hrund hier un oft 1Ur hier wirklich Eigenständigkeit der tormal VOoO Staat nNier-
tuhren Was ihre besondere Aufgabe als israeli- schiedenen und unterscheidenden sich
sche Bürger un spatere Erzieher 1STt Er fragte, differenzierten Gesellschaft Dazu kommt noch
hörte Z fragte wiıeder Gab keine ter- dıe Grund rationalistisch aufklärerische Vor-
n Rezepte. Ließ die CISCHC Einsicht der Jun- stellung, der Staat könne ückenlos rechtlich
SCH Menschen sıch « Dann erst W 165 be- ausdrücklich geordnet werden, da{ß CS Strenghutsam einNne Rıchtung. D eın Gesetz nicht mehr

Jerusalem hne Martın Buber, die Weltr hne subsumierbaren Ausnahmezustand nıcht mehr
Buber eın geschriebenes Wort die lebendige geben brauche Doch abgesehen VO  3 solchen
Erinnerung iıh sınd C1in° Vermächtnis sachlichen Gründen spielen dieser Frage
Israel un: die Menschheit. Pnına Nav  e auch Emotionen C106 Rolle Die Proteste sind

Reaktionen auf Erfahrungen, die Iinan

MIt dem Ermächtigungsgesetz Drit-
Grundsätzliches ten eich“ gemacht hat. Auch die Konsequen-

ZCN, die man AaUuUsSs Artikel 48 der Weıilmarer Ver-Staatsnotstandsgesetzgebung
fassung ZO2, chrecken nıcht WEN1LSC. Man wird

Es dürfte WI1e die Geschichte beweist Iso durchaus zugeben, da die Vertfas-
wieder der Fall eINTLreELCN, da{fß eEINErSEITS die SUuNn$ überschreitenden Notstandsgesetzgebung
Ordnung des Staates VO außen und VO  n} ND'  $ eC1NeEe iLLLETeEe Fragwürdigkeit CISNEL., Und doch

scheint auch gesellschaftlich-staatli-bis ZUr Infragestellung SC1IHNETr Exıistenz,
schwer gefährdet. wırd und anderseıits solche chen Situation C11C solche geboten SC1IMN

Gefährdung Grenzfall durch verfassungs- Um dieser Sache VO: sittlichen WI1IEC VO

mafßige Mittel nıcht behoben werden kann. Es echtlichen Standpunkt Aus klarer sehen,
kann auch hinsichtlich politischen Ges mMLUSsSen WITr zunächst CIN1SC Bemerkungen über
IMNMEINWESENS übergesetzlichen Notstand den Staat, die Staatsgewalt und ihre Autfgaben
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na entscheidend, daß die Staatlichkeit und darinachen. Schon Thomas VO Aquin stellt fest,

daß der Mensch eın gesellschaftliches und poli- die Staatsgewalt selbst und alle ihre kte allein
VO ihrer Funktion, VO:  - der Verwirklichungtisches Wesen ISt. Wörtlich Sagt C CS se1 „dıe

natürliche Bestimmung des Menschen eın gesell- der Geweinwohls her, gerechtfertigt werden
kannchaftliches und politisches Wesen sein“ *.

Seine Gesellschaftlichkeit, 1n der allein als Dıiıese staatliche Funktion hat siıch iınnerhalb
Person sich selbst kommt, gewinnt ihre gÜül- einer Rechtsordnung vollziehen. Rechts-
tıge und (relatıv) endgültige Gestalt 1mM ord- staatlichkeit 1St ein W esensmoment jedes richtig
nenden Raum eiıner politischen Vertafßtheit. veordneten Staatswesens. Und Wr eshalb,
Denn allein eine geordnete Gesellschaft 1St weiıl die Ordnung der Gerechtigkeıit der Kern-
1n letzter Intensität und Instanz geeint und VO  3 punkt des Gemeinwohls ISt. Hinsichtlich dieser

Ordnung und das 1St für die Problematiker handlungsfähig. Eınung und Ord-
einer Notstandsgesetzgebung VO  - großer Wich-Nungs gyeschieht durch die Staatsgewalt,
tigkeit kann 111all Wwel Gesichtspunkte Nfier-durch jenes Organ, das die Gesellschaft 1n Je

verschiedener Form 1mM Akt der Staatswerdung scheiden, den der Legalität un: den der Legı1-
Aaus sıch heraus und durch das S1e ihre timıtÄät. Regierungsgewalt hat normalerweise
Glieder, einzelne und Gemeinschaften, aut das ega un legitim 1n eins seıin. Sıe hat legal,
Gemeinwohl hın ausrichtet. Dıie Staatsgewalt gvesetzmäßig sein. S1ie ISt CDy WEn und
1St 1m Sınne ine gesellschaftliche Ge- weil s$1e gemäß dem (geschriebenen der ungse-
walt. IDenn ihr ursprünglicher Träger ISt, noch schriebenen) Verfassungsgesetz nicht 1900858 be-
abgesehen VO'  - der Sonderform einer demokra- yründet 1St, sondern auch ihre Regierungsakte
tischen Verfassung, das Staatsvolk selbst? Das gesetzmäßig ausübt. (Damıiıt oll nıcht bestrit-
allerdings bedeutet nı  cht, daß das politische ten werden, da{fß eine illegal die Macht gC-
GemeiLmwesen LUr eın genossenschaftlicher Ver- kommene „Regierung“ u U Jegal werden

kann S1e wird CS wenn die Bürger wen1gstensband iSt. Es z1ibt 1n ıhm uch echte Herrschaft:
stillschweigend, durch „konkludente Hand-das oilt auch für die Demokratie. Der Staat

gründet nämlich nıcht 1Ur 1M Willkürlichen des Jungen“, die Träger der faktischen Herrschaft
Menschen, 1 einem freiwilligen sozialen Ver- akzeptieren?. Obrigkeitliche Gewalt 1St Jleg1ıtim,
trag, sondern auch und 7zumal iım menschlichen rechtmäfßig, WCI11 und weıl s1e, abgesehen
Wesenswillen, 1n seiner, des Menschen, VOL VO'  e ihrer Legalıtät, ihrer Funktion und damıt
er Wahlfreiheit lıegenden schöpfungsgemä- dem inneren 1nn VO Staatsgewalt, nämlich
{Sen Urdynamık auft Selbstvollendung, dıe sich der Verwirklichung des Gemeinwohls, (ım
1Ur 1n Gemeinschaft und Gesellschaft verwirk- sentlichen) entspricht*. Legalıtät und Legitim1-
licht Somit geht obrigkeitliche Gewalt aut die tAat können ber konkret 1useinanderfallen. Hs

Anordnung Gottes zurück, der begründender kann nıcht 1Ur unsittliche un allgemeın
Grund er reatur 1ST. In der tatsächlichen gerechte (posıtıve) esetze geben, sondern auch
Staatwerdung wird die gottgeschaffene Tendenz hier und jetzt uUuNaNSCHICSSCHNC, die der geschicht-

lıchen Sıtuation, die immer auch ethisch undauf Vergesellschaftung 1n Solidarität VO  5 den
einzelnen übernommen und 1n Je eigener
oder gestalteter Staatlichkeit konkretisliert.

De Lugo, De 1USt. P} iure disp. Il. 21 Suarez,
Wiıchtig für Thema 1St die Eınsicht, da{ß De leg IIL, Il. 4,

Regierungsgewalt, verstanden VO:  n der Schöp- A  A Legitimität 1m dargelegten Verständnis unterscheidet
sıch demnach VOL einer bestimmten traditionellen Auf-fungsordnung her, zuletzt 1mM Willen Gottes fassung desselben Begrifls, die Car] Schmitt (Verfassungs-

gründet, der als solcher den menschlichen W il- lehre, München und Leipzig 1928, 87) beschreibt: „Eıne
len umgreıft und HOCMIert. Immer ber 1St 6r Verfassung 1St legitim, ıcht als faktischer Zustand,

ondern auch als rechtmäßige Ordnung anerkannt, welilln

die acht und Autorität der verfassungsgebenden Ge-
De ICS princ. . IIL, walt, aut deren Entscheidung s1ie beruht, anerkannt ist.

5uarez, De Jeg. II Il. Def. fid IIL, 0 Es wırd ann die dynastısche Von der demokratischen
Bellarmin, De la1Ccıs Legıtimität unterschieden.
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echtlich relevant ist, nıcht mehr entsprechen. kleinere Übel 1St. Wır verstehen, daß VOr allem
Nur eın konsequenter Rechtspositivist könnte die dritte und vierte Bedingung strittig seıin
das leugnen. Für einen solchen fallen Legalität können, daß VOLT em 1n einer auch weltan-
un! Legitimität, Gesetzes- und Rechtsordnung, schaulich pluralistischen Gesellschaft, 1n der INan
eintachhin Iso nıcht mehr ungebrochen in gemeinsamen

Von diesen Überlegungen her 1St eutlich, Wertvorstellungen lebt, Sıcherungen den
daß es 1m Fall eines Staatsnotstands geboten Mißbrauch der Epikie eingebaut werden MUS-
sein kann, die bloße Legalität, das 1M senmn. Eıne solche Sicherung ware ber gerade
1nnn Gesetzliche, überschreiten. Das ware ine ANSCMESSCHNE Notstandsgesetzgebung.
vewißß illegal, ber eshalb noch nıcht ıllegitim. An sıch 1St 6S natürlich logisch widersprüch-
Denn Legalität gründet 1M Umgreifenden der lich, WenNn INa  - eınen übergesetzlichen Not-
Rechtsordnung, innerhalb derer das ausdrück- stand doch wieder, W ds die Ma{ißnahmen der
ıche Gesetz als die VO'  - der rechtmäßigen uto- Regierung angeht, durch eine Notstandsgesetz-
rität 1n der Gesellscha f und für sS1ie und gebung regeln wiıll Das hat Nur ann einen
verkündigte Regel des Handelns liegen hat Sınn, Wenn ega dem Ermessen der Regierungs-
Miırt andern Worten: Die Rechtsstaatlichkeit gewalt eın verhältnismäßig breiter Spielraum
WIF| U, auch gewahrt, wenn 1n eıner Grenz- gewährt wird. Es mussen legale Bındung un
sıtuatiıon die reine Legalıität WAar überschritten Ermessenstreiheit 1n eın rechtes, konkret mMmOg-
wird, dieses Überschreiten ber innerhalb der liche Staatskrisen bedenkend, ANSCMESSCNES Ver-
recht verstandenen Legitimität der Staatsgewalt hältnis ebracht werden. Das ber verlangt
liegt. Dasselbe wırd übrigens 1n der Lehre VO  - einen hohen ınn un: eın tiefes Verständnis
der Epikie, 1n der der Aquınate die arıstoteli- ebenso für Würde un Freiheit der Person W1e
sche, die römisch-juristische und christlich- für die des Staates, des Gemeıinwesens, un die
patrıstische Doktrin VO'  3 der Billigkeit 1IN- Willigkeit, beides solidarisch 1n die gemeınsame
menfaßt, ZU); Ausdruck gebracht. Sıe besagt, dorge nehmen. Fın Rest ber wırd bleiben.
daß CS 1m Einzelfall erlaubt und geboten sein Auch 1n einem demokratischen Staatswesen
kann, „1M Absehen VO Gesetzeswortlaut dem kann INa  - nıcht hne Rısıko leben Eın solches

folgen, Was die innere Gerechtigkeit un! der 1ST hinsichtlich einer Staatsnotstandsgesetz-
gemeıne Nutzen fordern“ Selbstverständlich gebung ebenso VO:  e} der Regierung W1e VO
1St solche Epikie, eın solches Überschreiten der Bürger tragen. Es besteht einerseits 1n der
bloßen Legalität, nıcht beliebig anzuwenden. Möglichkeit, da{ß die legale Bındung der Exe-
Bestimmte Bedingungen mussen rfüllt se1n, da- kutive diese 1n ihrer Ermessenstreiheit e1n-
mi1ıt dies sittlich gerechtfertigt veschieht. Die schränkt, daß der Notstand icht legal bewäl-
katholische Moraltheologie hat S1e dem tıgt werden kann, W1e anderseits, dafß 1n einer
Tıtel der „Doppelwirkung einer Handlung“ ® solchen Gesetzgebung die Rechte der Bürger
ausgearbeitet. Folgende Voraussetzungen MUS- ungebührlich eingeschränkt werden. Um des
sen gegeben se1n: Die [ıllegale] Aktion der Gemeimwohls wiıllen mussen ber beıide Rısı-
Staatsgewalt mu{fß (erstens) ein Gut, hier die ken werden.
Aufrechterhaltung der gerechten Ordnung, 1N- Hans Wulf S:}
tendieren. Diese Absıicht darf (zweıtens) nıcht
durch eın 1N sıch unsıttliches Mittel verwirklicht
werden. S1ie mu{fß sıch (drittens) tatsächlich 1LLUTLT Das eue „Allgemeine Evangelıschedurch UÜberschreiten der Legalität verwirklichen Gebetbuch“lassen. Endlich mu{fß (viertens) 1n eıner Güter-
abwägung CErwWOgEN werden, ob dieses Handeln Genau Jahre nach seinem ersten Erscheinen„CLWas außerhalb der Legalität“ konkret das liegt 1U  - die bedeutend vermehrte Z weıte Auf-

9 S1D 22012021 lage des „Allgemeinen Evangelischen Gebet-
5 516 buches“ VOT, das der Furche-Verlag soeben 1ın
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